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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit tiefer Bestürzung verfolgt das Land derzeit die Geschehnisse in der Ukraine. Die 

Auswirkungen der kriegerischen Auseinandersetzung und die damit verbundene hu-

manitäre Katastrophe haben in der Bevölkerung große Anteilnahme ausgelöst. 

 

Der Europäische Rat hat am 4. März 2022 den erforderlichen Beschluss zur Auf-

nahme von Vertriebenen nach Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 2001/55/EG des Rates 

vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schut-

zes gefasst. Dieser ist taggleich in Kraft getreten, sodass der vom Ratsbeschluss um-

fasste Personenkreis ab diesem Zeitpunkt nach nationalem Recht die Aufenthaltsge-

währung zum vorrübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG beantragen kann.  

Inzwischen haben bereits viele Menschen aus der Ukraine in Deutschland und in Ba-

den-Württemberg Zuflucht gefunden. Der ansteigende Zugang von kriegsbedingt aus 

der Ukraine Geflüchteten stellt nicht nur das Land, sondern insbesondere auch die 

Städte und Gemeinden sowie die Landkreise vor eine Sondersituation. Um die Kom-

munen bei der Bewältigung der nun anstehenden Herausforderung zu unterstützen, 

weitet das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration das Integrationsma-

nagement ab sofort zusätzlich auf den im Durchführungsbeschluss des Europäischen 

Rates vom 4. März 2022 spezifizierten Personenkreis aus.  

 

Ab sofort können daher auch die im Ratsbeschluss benannten Geflüchteten aus der 

Ukraine durch die Integrationsmanagerinnen und -manager beraten und betreut wer-

den. Alle in der VwV Integrationsmanagement aufgeführten Passagen, die bisher 

ausschließlich auf „Flüchtlinge mit Bleibeperspektive in der Anschlussunterbringung“ 

beschränkt sind, werden hiermit temporär um „Geflüchtete aus der Ukraine“ erweitert. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Manfred Lucha MdL 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC

